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Auch in diesem Jahr werden wieder Freiwillige Vereinbarungen im WSG Börßum angeboten. Nach Ab-
sprache mit der Kooperation wurden die Vereinbarungen erweitert und die Bewirtschaftungsauflagen 
angepasst. In diesem Jahr beschäftigen uns die Folgen des Ukraine-Konflikts, wodurch ein erheblicher 
Rohstoffmangel auftrat. Die daraus resultierenden hohen Preise und Kosten führten zu einer Erhöhung 
der Ausgleichsbeträge. Die Freiwilligen Vereinbarungen dienen dazu, grundwasserschonende An-
bausysteme zu fördern und die Nitratgehalte in den Grundwassermessstellen (GWM) zu senken. Die 
aktuelle Situation und die Trends in den GWM sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

 

 

 Anzahl Nitrat [mg/l] 

Grundwasserteilraum  GWM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Okertal West* 6 0,5 5,6 8,9 0,5 2,0 1,0 

Okertal Ost* 10 18 22 19 13 12 11 

Mittelterrasse 4 82 87 77 74 76 72 

Ilsetal 2 16 26 18 16 24 24 

Großes Bruch 2 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 

Okertal Vienenburg 1 8 4 3 6 11 4 
 

 

 
Nach wie vor befinden sich die Nitratgehalte in den GWM der Mittelterrasse auf einem hohen Niveau. 
Dennoch zeigt sich ein abnehmender Trend in den Messwerten, der positiv zu bewerten ist. Auf Grund 
der Situation ist der Bereich der Mittelterrasse als klare Zielfläche für die Freiwilligen Vereinbarungen 
vorzusehen. 

 

 

Die Gestaltung der Freiwilligen Vereinbarungen ist für das Förderjahr 2023 nicht einfach, da auch hier 
die Grundlagen von der anstehende GAP 2023 beeinflusst werden. Der Abschluss der Maßnahmen 
kann daher nur unter einem Änderungsvorbehalt erfolgen, weil wesentliche Punkte der GAP 2023 nicht 
geklärt sind.    

Der Winterbraugerstenanbau wird weiterhin gefördert. Die aus Wasserschutzsicht sehr positiven Ef-
fekte in Hinblick auf eine Verringerung der N-Salden und Herbst-Nmin-Werte haben sich auch im ver-
gangenen Jahr wieder bestätigt. Ebenso werden die Fruchtfolgeumstellungen Dinkel, Roggen und Tri-
ticale weiter gefördert. Die bekannten Maßnahmen „Leguminosenfreie Begrünung“ und „Extensiver 
Grasanbau“ werden ebenfalls weiter gefördert und sind in den Bewirtschaftungsauflagen nahezu un-
verändert. Zu den bekannten Vereinbarungen kommen drei neue Maßnahmen hinzu. Die neuen Maß-
nahmen zielen insbesondere auf die Reduktion der Herbst-Nmin-Werte ab. Neu sind der „Erfolgsorien-
tierter Zwischenfruchtanbau“, „Sommerzwischenfrucht vor Wintergetreide“ und die „Reduzierte Bo-
denbearbeitung“.  

Erfolgsorientierter Zwischenfruchtanbau: Der erfolgsorientierte Zwischenfruchtanbau sieht eine ge-
staffelte Auszahlung des Ausgleichsbetrages vor. Als Kriterium zur Berechnung der Auszahlung wird 
eine Nmin-Probe (0-60 cm) auf 50 % der Schläge gezogen. In Abhängigkeit von der Höhe des Nmin- Wertes 
erfolgt die Auszahlung. Die genauen Bewirtschaftungsauflagen befinden sich im Anhang. 
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Sommerzwischenfrucht vor Wintergetreide: Diese Maßnahme dient dazu, die hohen Herbst-Nmin-
Werte nach Winterraps und Leguminosen zu reduzieren.  Ziel ist es, eine Zwischenfrucht nach der Raps- 
oder Leguminosenernte mit einer Mindeststandzeit von 8 Wochen zu etablieren. Anschließend erfolgt 
der Anbau eines Wintergetreides. 

Reduzierte Bodenbearbeitung: Diese Maßnahme dient ebenfalls dazu, die hohen Herbst-Nmin-Werte 
nach Winterraps und Leguminosen zu reduzieren. Durch den Verzicht von Bodenbearbeitung nach der 
Ernte wird die Mineralisation im Boden reduziert. Dies hat positive Effekte auf den Herbst-Nmin-Wert. 
Eine Bodenbearbeitung ist frühstens ab dem 20.09. des Erntejahres erlaubt.   

 

Kurzübersicht der abschließbaren Maßnahmen im Herbst 2022:     

Flächendeckende Maßnahmen  Ausgleich 

1. Fruchtfolgeumstellung: Förderung des Winterbraugerstenanbaus 250 €/ha  

2a./b.   Leguminosenfreie Begrünung (mit/ohne Nutzung) 500 €/ha  

3.          Erfolgsorientierter Zwischenfruchtanbau max. 170 €/ha  

4.          Fruchtfolgeumstellung: 
  Förderung des Triticale-, Winterroggen- und Dinkelanbaus 

120/150 €/ha  

5.           Aktive Begrünung: Sommerzwischenfrucht vor Wintergetreide 170 €/ha  

6.            Reduzierte Bodenbearbeitung 80 €/ha  

Maßnahmen auf hoch und sehr hoch prioritären Flächen  

7a./b.    Extensiver Grasanbau (mit/ohne Nutzung) 588/600 €/ha  

8a./b.    Extensiver Grasanbau entlang von Gewässerläufen (mit/ohne Nutzung) 588/700 €/ha  
 

 

 

Abgabefristen für die Verträge und Auszahlungsanträge: 

Die Maßnahmenverträge sind grundsätzlich vor Maßnahmenbeginn abzuschließen. Auszahlungsan-
träge der Herbstmaßnahmen sind vor dem 15.10.2022 abgeben. Fällt die Abgabefrist auf einen Sonn-
/ Feiertag, gilt als Abgabefrist der folgende Werktag bis 24 Uhr. 

Die Abwicklung der Freiwilligen Vereinbarungen erfolgt ab diesem Jahr in einer elektronischen Form. 
Der hohe zu erwartende Aufwand bei der Nachbereitung, hinsichtlich der noch fehlenden Vorgaben 
durch die GAP 2023, führen bei der Abwicklung der Vereinbarungen auf dem herkömmlichen Wege zu 
einem extremen Verwaltungsaufwand, der über das digitale Verfahren reduziert wird.  

 

 Ihr Ansprechpartner  

 

 

 

 

 

 

Benedikt Puschmann 

Fon:  05592-9276 55 
Mobil:  0171-3089142  
puschmann@geries.de 
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Maßnahmenkatalog des WSG Börßum  
für Freiwillige Vereinbarungen gem. § 28 Abs. 3 Nr. 4b NWG  

 
Kurzübersicht der abschließbaren Maßnahmen im Herbst 2022:     
 

Maßnahme Ausgleich Seite 

Flächendeckende Maßnahmen   

1. Fruchtfolgeumstellung: Förderung des Winterbraugerstenanbaus 250 €/ha 3 

2a./b.       Leguminosenfreie Begrünung (mit/ohne Nutzung) 500 €/ha 3 

3.     Erfolgsorientierter Zwischenfruchtanbau max. 170 €/ha 5 

4.             Fruchtfolgeumstellung: 
           Förderung des Triticale-, Winterroggen- und Dinkelanbaus 

120/150 €/ha 6 

5.             Aktive Begrünung: Sommerzwischenfrucht vor Wintergetreide 170 €/ha 6 

6.             Reduzierte Bodenbearbeitung 80 €/ha 6 

Maßnahmen auf hoch und sehr hoch prioritären Flächen  

7a./b.     Extensiver Grasanbau (mit/ohne Nutzung) 588/600 €/ha 7 

8a./b.     Extensiver Grasanbau entlang von Gewässerläufen (mit/ohne Nutzung) 588/700 €/ha 8 

* Wird die Vereinbarungsfläche als Ökologische Vorrangfläche (ÖVF) herangezogen, erfolgt zur Vermeidung des Tatbestandes der Doppelförderung eine 
Verringerung des Auszahlungsbetrages entsprechend den gültigen Regelungen (s. S. 2). 

 

Vorbemerkungen 
 

1. Anrechenbarkeit des Stickstoffs aus organischen Düngern 

Neben der zu minimierenden N-Auswaschung kann durch Ammoniakverluste sowie Immobilisation, der mit orga-
nischen Düngern zugeführte Stickstoff im Jahr der Düngung nicht vollständig ausgenutzt werden. Folgende Anre-
chenbarkeiten sind derzeit für die nachfolgend aufgeführten Dünger anzusetzen. Die in den einzelnen Maßnahmen 
genannten Obergrenzen für die N-Zufuhr aus organischen Düngern sind im Regelfall Nettowerte, d. h. sie sind be-
reits mit den Faktoren multipliziert. Die Nettowerte errechnen sich aus den Bruttowerten unter Berücksichtigung 
folgender N-Anrechenbarkeiten. Die Bruttowerte entsprechen der tatsächlichen Gesamt-N-Gabe: 

Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft  
bzw. org. Düngemittel 

N-Anrechenbarkeiten 
gem. Empfehlungen Landwirtschaftskammer Nie-

dersachsen 
[%]1) 

(schlagbezogen) 

Mindestanrechenbarkeiten gem. Dünge-
verordnung 

[%]2) 

 Getreide, Raps, Grünland, 
Zwischenfrüchte 

Hackfrüchte, 
Mais 

alle Kulturen 

Gärrückstände 
flüssig ≤15% TS 60% 70% 60% (Grünland 50%) 

fest >15% TS 30% 50% 30% 

Klärschlamm 
flüssig ≤15% TS 30% 30% 30% 

>15% TS 25% 25% 25% 

Kompost   10% 10% 5% 

Grünschnittkompost  3% 3% 3% 

Pilzsubstrat  10% 10% 10% 

Gülle 
Rind 60% 70% 60% (Grünland 50%) 

Schwein, Geflügel 70% 80% 70% (Grünland 60%) 

Jauche  90% 90% 90% 

Mist 

Schwein 30% 50% 30% 

Rind, Pferd, Schaf, Ziege 25% 40% 25% 

Geflügel, Kaninchen 30% 60% 30% 

HTK  60% 80% 60% 

Weidehaltung  25% 25% 25% 

1) abgeleitet aus langjährigen Versuchen auf verschiedenen Standorten in Nds. 
2) Mindestanrechenbarkeiten gem. DüV vom 01.05.2020 Anlage 3 

Grundsätzliche Anforderung gem. SchuVO: Die Zufuhr aus organischen Düngern tierischer oder pflanzlicher Herkunft darf 170 kg Ges. 
N/ha (Bruttowert ohne Berücksichtigung von Abzügen) nicht überschreiten.  
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2. Abgabefristen für die Verträge und Auszahlungsanträge  

Die Maßnahmenverträge sind grundsätzlich vor Maßnahmenbeginn abzuschließen. 

Auszahlungsanträge der Herbstmaßnahmen sind vor dem 15.10.2022 abzuschließen. Fällt die Abgabefrist auf ei-
nen Sonn-/Feiertag, gilt als Abgabefrist der folgende Werktag bis 24 Uhr. 
 

3.  Verstöße gegen die Bewirtschaftungsauflagen 

Bei Nichteinhaltung von Bewirtschaftungsbedingungen erfolgt keine Auszahlung der beanstandeten Flächen im 
Auszahlungsjahr. Zusätzlich erhalten die betroffenen Landwirte eine schriftliche Ermahnung. Sämtliche FV des Be-
triebes werden im Folgejahr erneut kontrolliert. Sollte es dabei erneut zu einer Beanstandung kommen, wird der 
Landwirt vom Abschluss weiterer FV für ein Jahr ausgeschlossen. 
 

4. Allgemeines 

Generalklausel 

Die Verträge müssen bis zu den jeweils genannten Terminen vollständig ausgefüllt und mit allen geforderten und 
notwendigen Anlagen bzw. Unterlagen vorliegen. 

Rechtlicher Rahmen für den Vertragsabschluss 

Der Vertrag und alle Anträge bzw. Anlagen mit den Bewirtschaftungsbedingungen sind ausschließlich durch die 
bewirtschaftende Person, nicht durch den Gewässerschutzberater, zu unterzeichnen.  

Die Mitteilung von Vertragsänderungen (z. B. Fruchtartenwechsel, Laufzeit, Maßnahmenwechsel, Teilflächenkün-
digung) erfolgt schriftlich vor Auszahlung der Maßnahme. Dieses kann durch die bewirtschaftende Person oder der 
Gewässerschutzberatung erfolgen. Die Mitteilung muss eine eindeutige Zuordnung zum ursprünglichen Vertrag er-
möglichen. Eine schriftliche Bestätigung durch die SZFG erfolgt nur, wenn sich die Höhe der Entschädigungszahlung 
ändert. Die geänderten Daten werden im Vertrag vermerkt. 

Die Kündigung eines Vertrages erfolgt schriftlich unter Angabe der Gründe. Dieses kann nur durch die bewirtschaf-
tende Person erfolgen. Die Mitteilung muss eine eindeutige Zuordnung zum ursprünglichen Vertrag ermöglichen. 
Eine schriftliche Bestätigung durch die SZFG erfolgt danach.  

Mindestvertragsgröße (Bagatellgrenze) 

Es werden nur Verträge ab einer Mindestvertragsgröße von 1,0 ha pro Maßnahme und Vertrag abgeschlossen. Die 
Bagatellgrenze gilt nicht für die Maßnahmen 7 und 8 (Ext. Grasanbau, Gewässerrandstreifen).  
 

5. Greening und Doppelförderung 

Werden Vereinbarungsflächen einzelner Maßnahmen als „Ökologische Vorrangflächen“ im Rahmen des „Gree-
nings“ herangezogen, erfolgt zur Vermeidung des Tatbestandes der Doppelförderung eine Verringerung des Aus-
zahlungsbetrages entsprechend den gültigen Regelungen. 

Anpassung des Ausgleichsbetrages für FV bei Codierung als ÖVF: 

▪ III. Erfolgsorientierter Zwischenfruchtanbau: - 75 €/ha 
 
 
Zwischenzeitlich eintretende gesetzliche Änderungen sind zu berücksichtigen! 
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Flächendeckende Maßnahmen 
 
1. Gewässerschutzorientierte Fruchtfolgeumstellung: 

Förderung des Winterbraugerstenanbaus 
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F) 
 

Bewirtschaftungsauflagen: 
 

− Anbau von Winterbraugerste. 

− Empfehlungen der Gewässerschutzberatung zur Düngung werden beachtet.  
Die Düngung darf 120 kg N/ha nicht überschreiten. 

− Vorlage eines Anbauvertrages bis spätestens zum 31.07. des Erntejahres. In Ausnahmefällen wird in Ab-
sprache mit der Gewässerschutzberatung auch ein Nachweis über die Saatgutbestellung akzeptiert. 

− Führen einer Schlagkartei. 

Maßnahmendauer: 15.09.2022 – 15.07.2023 

Auszahlungstermin: ab 15.11.2023  

Ausgleichshöhe: 250 €/ha und Jahr 
 

2a. Leguminosenfreie Begrünung (mit Nutzung) 
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F1) 
 

Bewirtschaftungsauflagen: 
 

− Einsaat einer winterharten, leguminosenfreien Gräsermischung bis zum 15.09. oder Beibehaltung einer ent-
sprechenden Fläche. Bei späträumender Vorfrucht ist in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung 
auch eine Frühjahrseinsaat zulässig. 

− Jährliche Abfuhr des Schnittgutes oder Weidenutzung, wobei eine Zufütterung grundsätzlich unzulässig ist, 
Ausnahme: Raufutterangebot zur Erhaltung der Tiergesundheit in der Übergangszeit von der Stall- zur Wei-
dehaltung. Bei Weidehaltung ist die Besatzzahl mit der Gewässerschutzberatung abzustimmen.  

− Eine einmalige N-Düngung von bis zu 80 kg Gesamt-N/ha zur Schnittnutzung ist zulässig. 

− Führen einer Schlagkartei/eines Weidetagebuches. 

− Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung.  

− Umbruch der Fläche unmittelbar (max. 3 Wochen) vor der Nachfruchtbestellung. Keine N-Düngung des 
nachfolgenden Wintergetreides. N-Düngung von folgendem Winterraps nur nach Empfehlung der Gewäs-
serschutzberatung. 

Maßnahmendauer:  bei Herbstbegrünung:   15.09.2022 – 31.12.2023 

   bei Frühjahrsbegrünung:  01.04.2023 – 31.12.2023 

Auszahlungstermin: ab 15.11.2023 

Ausgleichshöhe:  500 €/ha und Jahr 
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2b. Leguminosenfreie Begrünung (Brache) 

(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F2) 
 

Bewirtschaftungsauflagen: 
 

− Einsaat einer winterharten, leguminosenfreien Gräsermischung bis zum 15.09. oder Beibehaltung einer ent-
sprechenden Fläche; die Umwidmung von bisherigen Grünlandflächen ist unzulässig. Bei späträumender 
Vorfrucht ist in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung auch eine Frühjahrseinsaat zulässig. 

− Jährliches Abschlegeln des Aufwuchses. 

− Keine Nutzung des Aufwuchses zulässig. 

− Führen einer Schlagkartei. 

− Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung und SZFG; zur un-
mittelbaren Vorbereitung einer nachfolgenden Winterung ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zuläs-
sig. 

− Umbruch der Fläche unmittelbar (max. 3 Wochen) vor der Nachfruchtbestellung, Regelungen der örtlichen 
WSG-VO und der SchuVO sind ggf. zu beachten. 

− N-Düngung von nachfolgendem Winterraps nur nach Empfehlung der Gewässerschutzberatung. 

Maßnahmendauer:  bei Herbstbegrünung:  15.09.2022 – 31.12.2023 

   bei Frühjahrsbegrünung:     01.04.2023 – 31.12.2023 

Auszahlungstermin:       ab 15.11.2023 

Ausgleichshöhe:             500 €/ha und Jahr 
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3. Erfolgsorientierter Zwischenfruchtanbau (Ausgleichshöhe nach Herbst-Nmin) 

(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. III) 

Bewirtschaftungsauflagen: 

− Der Anbau einer Zwischenfrucht ist vorgeschrieben. 

− Durch pflanzenbauliche Maßnahmen, wie z.B. Aussaattermin und Reduzierung der Bodenbearbeitung, aber 
auch der Düngung muss auf den u. g. Flächen ein Herbst-Nmin-Gehalt (0-60 cm, nur NO3) von max. 20 / 21 - 
40 / 41 - 60 kg Nmin/ha eingehalten werden. Die Probenahme aller zu beprobenden Flächen erfolgt ab dem 
01.11. eines Jahres oder mit einsetzender Sickerwasserspende. 

− Rechtsverbindliche Anerkennung des gemessenen Nmin-Wertes. 

− Es werden mindestens 50% der Vertragsflächen beprobt; das Ergebnis wird als Mittelwert auf alle Vertrags-
flächen umgelegt. Die Probenahme erfolgt ausschließlich über die Gewässerschutzberatung entweder mit 
den Göttinger Bohrstöcken oder aber mit einem PKW und einer hydraulischen Bohrvorrichtung auf einem 
PKW-Anhänger bis 60 cm Tiefe. 

− Die Kosten der Probenahme und Analytik werden von dem Landwirt übernommen. 

− Dokumentation in einer Schlagkartei. 

− Bei Inanspruchnahme als ökologische Vorrangflächen sind weitere Vorgaben zu beachten.  

Zwischenzeitlich eintretende gesetzliche Änderungen sind zu berücksichtigen! 
 
Maßnahmendauer:  01.8.2022 – 15.12.2022 

Auszahlungstermin: ab 15.11.2022 

Ausgleichshöhe bei Einhaltung der Nmin-Werte:    ≤ 20 kg Nmin/ha  170,- €/ha und Jahr 

      21 - 40 kg Nmin/ha  120,- €/ha und Jahr 

      41 - 60 kg Nmin/ha    70,- €/ha und Jahr 

                        > 60 kg Nmin/ha      0,- €/ha und Jahr 

 
Bei Inanspruchnahme als ökologische Vorrangfläche zur Erlangung der Greening-Prämie wird der Aus-
gleich um 75 €/ha reduziert, um eine Doppelförderung auszuschließen. 

Eine Kombination mit der AUM-NIB BV1 (Ökologischer Landbau – Grundförderung) ist nur mit abgesenktem 
Förderbetrag der Freiwilligen Vereinbarung um 20 €/ha zulässig, um eine Doppelförderung auszuschließen. 
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4. Gewässerschutzorientierte Fruchtfolgeumstellung: 
Förderung des Triticale-, Winterroggen- und Dinkelanbaus  
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F) 

Bewirtschaftungsauflagen: 

− Anbau von Triticale oder Winterroggen oder Dinkel 

− Empfehlungen der Gewässerschutzberatung zur Düngung werden beachtet.  
Die Düngung darf 150 kg N/ha bei Triticale, 140 kg N/ha bei Winterroggen und 120 kg N/ha bei Dinkel nicht 
überschreiten. Keine organischen Dünger. 

− Der Triticale-, Winterroggen- und Dinkelanbau ist durch Saatgutbelege nachzuweisen. 

− Führen einer Schlagkartei. 

Maßnahmendauer:     15.09.2022 – 15.07.2023 

Auszahlungstermin:     ab 15.11.2023 

Ausgleichshöhe Winterroggen und Dinkel:  150 €/ha 

Ausgleichshöhe Triticale:     120 €/ha 
 

5. Aktive Begrünung 
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.E) 

Bewirtschaftungsauflagen: Sommerzwischenfrucht vor Wintergetreide 

− Aussaat einer leguminosenfreien Sommerzwischenfrucht vor Wintergetreide nach Winterraps und Legumi-
nosen. 

− Keine N-Düngung zur Zwischenfrucht und zum Wintergetreide. 

− Nur mechanische Beseitigung des Aufwuchses. 

− Mindeststandzeit von 8 Wochen, der Aussaattermin ist mit der Gewässerschutzberatung abzustimmen 

− Führen einer Schlagkartei. 

Maßnahmendauer:    15.08.2022 – 20.10.2022 

Auszahlungstermin:   ab 15.11.2022 

Ausgleichshöhe:   170 €/ha und Jahr 
 

6. Reduzierte Bodenbearbeitung 
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.J) 

Bewirtschaftungsauflagen:  

− Keine Bodenbearbeitung nach Winterraps und Leguminosen 

− Bodenbearbeitung frühstens ab dem 20.09. des Erntejahres erlaubt 

− Förderung pro Fläche nur einmal jährlich möglich. 

− Führen einer Schlagkartei. 

Maßnahmendauer:    01.08.2022 –31.12.2022 

Auszahlungstermin:   ab 15.11.2022 

Ausgleichshöhe:   80 €/ha und Jahr  
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Maßnahmen in prioritären Zielbereichen (hoch-sehr hoch) 
 

7a). Extensiver Grasanbau (mit Nutzung) 
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F1) 

(Die Vereinbarung kann nur auf hoch und sehr hoch prioritären Flächen gem. standortbezogener Gesamt-
priorität abgeschlossen werden.) 

Bewirtschaftungsauflagen: 

− Einsaat einer winterharten, leguminosenfreien Gräsermischung bis zum 15.09. oder Beibehaltung einer ent-
sprechenden Fläche. Bei späträumender Vorfrucht ist in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung 
auch eine Frühjahrseinsaat zulässig. 

− Jährliche Abfuhr des Schnittgutes oder Weidenutzung, wobei eine Zufütterung grundsätzlich unzulässig ist, 
Ausnahme: Raufutterangebot zur Erhaltung der Tiergesundheit in der Übergangszeit von der Stall- zur Wei-
dehaltung. Bei Weidehaltung ist die Besatzzahl mit der Gewässerschutzberatung abzustimmen. 

− Eine einmalige N-Düngung von bis zu 80 kg Gesamt-N/ha zur Schnittnutzung ist zulässig. Ausnahme: Ge-
wässerrandstreifen 

− Führen einer Schlagkartei/eines Weidetagebuches. 

− Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung.  

− Umbruch der Fläche unmittelbar (max. 3 Wochen) vor der Nachfruchtbestellung. Keine N-Düngung des 
nachfolgenden Wintergetreides. N-Düngung von folgendem Winterraps nur nach Empfehlung der Gewäs-
serschutzberatung. 

Maßnahmendauer:  bei Herbstbegrünung:   15.09.2022 – 31.12.2023 

   bei Frühjahrsbegrünung:  01.04.2023 – 31.12.2023  

Auszahlungstermin:  ab 15.11.2023 

Ausgleichshöhe:  588 €/ha und Jahr 

 

7b). Extensiver Grasanbau (ohne Nutzung) 
 (MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F2) 

(Die Vereinbarung kann nur auf hoch und sehr hoch prioritären Flächen gem. standortbezogener Gesamt-
priorität abgeschlossen werden.) 

Bewirtschaftungsauflagen: 

− Einsaat einer winterharten, leguminosenfreien Gräsermischung bis zum 15.09. oder Beibehaltung einer ent-
sprechenden Fläche. Bei späträumender Vorfrucht ist in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung 
auch eine Frühjahrseinsaat zulässig. 

− Jährliches Abschlegeln des Aufwuchses  

− Führen einer Schlagkartei/eines Weidetagebuches. 

− Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur in Abstimmung mit der Gewässerschutzberatung.  

− Umbruch der Fläche unmittelbar (max. 3 Wochen) vor der Nachfruchtbestellung. Keine N-Düngung des 
nachfolgenden Wintergetreides. N-Düngung von folgendem Winterraps nur nach Empfehlung der Gewäs-
serschutzberatung. 

Maßnahmendauer:  bei Herbstbegrünung:   15.09.2022 – 31.12.2023 

   bei Frühjahrsbegrünung:  01.04.2023 – 31.12.2023  

Auszahlungstermin:  ab 15.11.2023 

 Ausgleichshöhe:  600 €/ha und Jahr  
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8a). Extensiver Grasanbau entlang von Gewässerläufen (mit Nutzung) 

(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F1) 

Bewirtschaftungsauflagen gem. 7a). (Extensiver Grasanbau) 

Zulässige Breite:  5 - 20 m 

Maßnahmendauer:  bei Herbstbegrünung:   15.09.2022 – 31.12.2023 

   bei Frühjahrsbegrünung:  01.04.2023 – 31.12.2023 

Auszahlungstermin:  ab 15.11.2023 

Ausgleichshöhe:  588 €/ha und Jahr 

 

8b). Extensiver Grasanbau entlang von Gewässerläufen (ohne Nutzung) 
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F2) 

Bewirtschaftungsauflagen gem. 7b). (Extensiver Grasanbau) 

Zulässige Breite:  5 - 20 m 

Maßnahmendauer:  bei Herbstbegrünung:   15.09.2022 – 31.12.2023 

   bei Frühjahrsbegrünung:  01.04.2023 – 31.12.2023 

Auszahlungstermin:  ab 15.11.2023 

 Ausgleichshöhe:  700 €/ha und Jahr 
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